Genossenschaftsvertrag

(Statuten)

der 

gemeinnützigen

Ybbstalbahn Entwicklungsgenossenschaft

eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung

mit Sitz in

Waidhofen an der Ybbs

Firma und Sitz der Genossenschaft

§1

Die Genossenschaft führt den Namen: Gemeinnützige Ybbstalbahn Entwicklungsgenossenschaft eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung. Die Firma ist eine Genossenschaft im Sinne des Genossenschaftsgesetz vom 9. April 1873, RGBL Nr. 70. Sie erstreckt ihre Tätigkeit auf das Gebiet der Republik Österreich und hat ihren Sitz in Waidhofen an der Ybbs.

Gegenstand und Zweck des Unternehmens

§2

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Entwicklung einer attraktiven Ybbstalbahn, insbesondere der Erwerb von Infrastruktur und Fahrzeugen sowie der Betrieb der Bahn oder die Übergabe an einen zukünftigen Betreiber.

(2) Der Zweck des Unternehmens ist den Mitgliedern die Nutzung der Ybbstalbahn für den Personen- und Güterverkehr und Nostalgierverkehr zu sichern und auszubauen.

(3) Darüber hinaus darf sich das Unternehmen auch an anderen Regionalbahnen in Österreich beteiligen.

Mitgliedschaft

§3

(1) Mitglieder können werden: Einzelpersonen, juristische Personen sowie Personengesellschaften des Unternehmensrechtes und Körperschaften des öffentlichen Rechtes.

(2) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist eine von dem beitretenden zu unterzeichnende unbedingte Erklärung des Beitritts erforderlich. Die Beitrittserklärung muss die ausdrückliche Bemerkung enthalten, dass die einzelnen Genossenschafter verpflichtet sind, die in der Genossenschaft bestimmten Einzahlungen auf den Geschäftsanteil zu machen.

(3) Die Mitgliedschaft erlischt:

a) durch freiwilligen Austritt

b) durch Übertragung des Geschäftsanteils

c) durch Tod

d) durch Auflösung einer juristischen Person oder Personengesellschaft

e) durch Ausschließung

Ausschließung

§4

Der Ausschluss eines Mitgliedes kann vom Vorstand wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt werden. Ebenso bei Aktivitäten, die nicht dem Gegenstand und Zweck des Unternehmens förderlich sind.
Rechte und Pflichten der Mitglieder

§5

(1) Die Rechte die den Mitgliedern in den Angelegenheiten der Genossenschaft nach Gesetz und Satzung zustehen, werden in der Generalversammlung durch Beschluss ausgeübt.

(2) Die Mitglieder sind insbesondere berechtigt in der Hauptversammlung ihr Stimmrecht auszuüben.

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet die im § 6 bestimmte Einzahlungen auf den Geschäftsanteil fristgemäß zu leisten.

(4) Sie haften für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft mit der Haftsumme (§ 7). 

Geschäftsanteil, Haftsumme

§6

(1) Der Geschäftsanteil wird mit € 25,- festgesetzt; er ist beim Eintritt voll einzuzahlen.

(2) Der Geschäftsanteil darf, solange das Mitglied nicht ausgeschieden ist, von der Genossenschaft nicht zurückgezahlt oder im geschäftlichen Betrieb zum Pfande genommen, auch von dem Mitglied ohne Zustimmung des Vorstandes weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine auf den Geschäftsanteil geschuldete Einzahlung darf nicht erlassen werden.

§7

(1) Die Haftung der Mitglieder für die Verbindlichkeiten der Genossenschaften ist beschränkt. Jedes Mitglied haftet im Falle eines Konkurses oder der Liquidation nicht nur mit seinem Geschäftsanteil, sondern auch mit einem weiteren Betrag in der Höhe der übernommenen Geschäftsanteile.

(2) Die Forderungen an ein Mitglied aus einer Deckungspflicht verjähren in drei Jahren.

Organe der Genossenschaft

§ 8

Die Genossenschaft hat folgende Organe:

a) Vorstand

b) Generalversammlung

Vorstand

§9

(1) Der Vorstand besteht aus:

1. dem Obmann

2. dem Obmannstellvertreter

3. dem Kassier

4. dem Schriftführer

5. dem Schriftführerstellvertreter

6. Der Vorstand hat das Recht beim Ausscheiden eines gewählten Vorstandsmitgliedes, an seiner Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, welches nachträglich von der nächsten Generalversammlung zu bestätigen ist.

(2) Er wird durch die Generalversammlung gewählt. Die Funktionsperiode beträgt drei Jahre. Die Wahl erfolgt mit Stimmkarte oder Stimmzettel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(3) Der Vorstand vertritt die Genossenschaft gerichtlich und außergerichtlich. Er hat die ihm obliegenden Pflichten mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers zu erfüllen und die Beschränkungen einzuhalten, die durch Gesetz, Satzung und eine von der Generalversammlung zu erarbeitende und genehmigte Geschäftsanweisung festgesetzt sind.

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig bei Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder. Unter diesen müssen jedenfalls der Obmann oder dessen Stellvertreter sein. Der Obmannstellvertreter vertritt den Obmann bei seiner Verhinderung mit allen Rechten und Pflichten. Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Der Vorsitzende stimmt mit und gilt bei Stimmengleichheit jene Meinung, welcher der Vorsitzende beigetreten ist. Niederschriften über Beschlüsse sind von den dabei mitwirkenden Vorstandmitgliedern zu unterschreiben.

(5) Schriftstücke rechtsverbindlichen Inhaltes bedürfen der Zeichnung in der Weise, dass der Obmann und sein Stellvertreter oder einer von ihnen mit einem anderen Vorstandsmitglied der Firma ihre Unterschrift hinzufügen. Hiezu ist durch den Vorstand eine eigene Unterschriftenordnung zu erstellen.

Generalversammlung

§ 10

(1) Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Genossenschaft. Sie vertritt die Gesamtheit der Mitglieder der Genossenschaft.

(2) Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch den Vorstand. 

(3) Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich in den ersten sieben Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres statt.

(4) Eine außerordentliche Generalversammlung ist unverzüglich einzuberufen, wenn der Vorstand es für erforderlich hält oder wenigsten 20% der Mitglieder es unter Angabe der Gründe beim Vorstand schriftlich beantragen.

(5) Anträge an die Generalversammlung können vom Vorstand und von Mitgliedern gestellt werden. Anträge die Gegenstände betreffen, die nicht auf der Tagesordnung sind, können nur dann behandelt und zur Abstimmung gebracht werden, wenn sie mindestens sieben Tage vor der Generalversammlung, dem Vorstand mit eingeschriebenem Brief zur Kenntnis gebracht wurden. Die Tagesordnung ist entsprechend zu erweitern. Anträge zu Gegenständen der Tagesordnung können bis zur Beschlussfassung über den entsprechenden Gegenstand auf der Tagung der Generalversammlung gestellt werden.

(6) Zu ordentlichen und außerordentlichen Tagungen der Generalversammlung werden die Mitglieder vom Vorstand unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung eingeladen. Die Einberufung erfolgt mindestens 14 Tage vor der Tagung wobei der Tag der Einberufung und der Tagung nicht mitzurechnen ist.

(7) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann bzw. der Obmann-Stellvertreter. Sind diese verhindert so führt ein bevollmächtigtes Vorstandsmitglied den Vorsitz.

(8) Die Tagesordnung und die Beschlüsse der Generalversammlung sind in einer Niederschrift einzutragen. Bei Wahlen sind die Zahl und die Verteilung der abgegebenen Stimmen anzugeben. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben.

(9) Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesen ist.

(10) Bei Beschlussunfähigkeit kann über die in der Tagesordnung angekündigten Gegenstände nach Abwarten einer halben Stunde ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

(11) Die Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Beschlüsse, mit denen die Statuten der Genossenschaft geändert werden sollen, bedürfen einer Zweidrittelmehrheit. 

(12) Jedes Mitglied verfügt unabhängig von der Anzahl der Genossenschaftsanteile über eine Stimme. 

(13) Die Abstimmung erfolgt offen oder auf Beschluss der Generalversammlung geheim.

Jahresabschluss

§ 11

(1) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr läuft vom Tag der Eintragung der Genossenschaft bis zum Ende des betreffenden Kalenderjahres.

(2) Nach Ablauf jedes Geschäftsjahres hat der Vorstand in den ersten fünf Monaten einen Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften insbesondere der § 189 bis § 211 UGB aufzustellen sowie einen Lagebericht vorzulegen, in dem der Geschäftsverlauf und die Lage der Genossenschaft dargelegt wird und über Vorgänge von besondere Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, sowie über die voraussichtliche Entwicklung berichtet wird. 

(3) Der jährlich ermittelte Gewinn bzw. Verlust wird nicht zugunsten bzw. zulasten der Mitglieder verteilt, sonder auf neue Rechnung vorgetragen.  

Revision der Genossenschaft

§ 12

(1) Die Genossenschaft ist durch einen unabhängigen und weisungsfreien Revisor mindestens in jedem zweiten Geschäftsjahr auf die Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Zweckmäßigkeit ihrer Einrichtungen, ihrer Rechnungslegung und ihrer Geschäftsführung, insbesondere auf die Erfüllung des Förderungsauftrages und die Wirtschaftlichkeit, sowie auf Zweckmäßigkeit, Stand und Entwicklung der Vermögens- Finanz- und Ertragslage zu prüfen.

(2) Als Revisor darf nur ein eingetragener Revisor, ein beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater oder eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft bestellt werden.

(3) Ansonsten gelten die Bestimmungen des Genossenschaftsrevisionsgesetzes 1997.

Auflösung und Liquidation

§13

(1) Die Auflösung der Genossenschaft erfolgt durch Beschluss der Generalversammlung oder durch Eröffnung des Konkursverfahrens.

(2) Für die Liquidation sind die Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes maßgebend.

(3) Bei der Auflösung der Genossenschaft erhalten die Mitglieder nicht mehr als ihre Geschäftsanteile ausgezahlt.

(4) Ein etwa verbleibender Rest des Genossenschaftsvermögens ist ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Zusammenhang mit Regionalbahnen zu verwenden.

Eintragung

§14

Mit der Eintragung der Genossenschaft sind die Gründungsmitglieder betraut.

Mag. Peter Haibach e.h.

    Eckehard Buder e.h. Ing. Siegfried Nykodem e.h.

Probahn ÖSTERREICH


        Initiative Ybbstalbahn

